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02.04.2025 

 
 

Fachdienst Ordnung und Verkehr 
 

 
 

Drucksache Nr. 865/2021-2026 
 
 

In den Sitzung am öffentlich 
nicht-öf-
fentlich 

FSA - Ausschuss für Feuerschutz, Ordnung 
und Verkehr 

23.04.2025  X  

VA - Verwaltungsausschuss 19.06.2025   X 

Rat 26.06.2025  X  

 
 

Ernennung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters für die Freiwil-
lige Feuerwehr der Stadt Springe - Ortsfeuerwehr Eldagsen - 
 

Beschlussvorschlag 
 
 

Der Ausschuss für Feuerschutz, Ordnung und Verkehr empfiehlt dem Rat der Stadt 
Springe über den Verwaltungsausschuss, Herrn Matthias Dziubek, Südstraße 18, 31832 
Springe-Stadt Eldagsen, zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der Ortswehr Eldagsen zu 
ernennen und mit Wirkung vom 1. Juli 2025 für die Dauer von sechs Jahren in das Ehren-
beamtenverhältnis zu berufen und mit den Dienstgeschäften des stellv. Ortsbrandmeisters 
der Ortswehr Eldagsen zu beauftragen. 

 
 

Begründung 
 
 
Historie: 
 
Der stellvertretende Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Eldagsen Herr Thorsten Hopp-
mann wurde auf eigenen Wunsch hin vom Rat der Stadt Springe mit Wirkung zum 
28.02.2025 aus dem Ehrenbeamtenverhältnis entlassen. 
 
Sachverhalt: 
 
In der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Springe, Ortswehr 
Eldagsen, am 5. Februar 2025, wurde Herr Matthias Dziubek zum stellv. Ortsbrandmeister 
vorgeschlagen. Er erfüllt die persönlichen Voraussetzungen für die beabsichtigte Ernen-
nung. 
 
Stadtbrandmeister und Ortsbrandmeister sowie die stellvertretenden Stadtbrandmeister und 
Ortsbrandmeister werden nach § 20 Abs. 4 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes 
(NBrandSchG) auf die Dauer von 6 Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen. Über 
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die Ernennung beschließt der Rat der Stadt Springe nach vorheriger Anhörung des Regi-
onsbrandmeisters auf Vorschlag der Freiwilligen Feuerwehr. Eine Beteiligung des Ortsrates 
ist nach dem NBrandSchG nicht ausdrücklich vorgesehen. 
 
Der Regionsbrandmeister, Herr Karl-Heinz Mensing, stimmt der Ernennung zu. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Es fällt eine Aufwandsentschädigung gem. § 1 der Satzung über die Entschädigung für Eh-
renbeamte, ehrenamtlich tätige Funktionsträger und sonstige Angehörige der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Springe in Höhe von 876,00 €/Jahr an. Dieser Betrag ist haushaltsmä-
ßig abgesichert. 
 
Auswirkungen auf die Prioritätenplanung: 
 
Keine 
 
Auswirkungen auf die Kapazitätenplanung: 
 
Keine 
 
Auswirkungen auf Klimaschutz und Klimawandelfolgen: 
 
Keine 

 
 
 
 
 
 
 
  (Springfeld) 
Bürgermeister 


